
 

 

Nach dem EuGH-Urteil … 

Ich übermittle Daten in die USA – Was sind die nächsten Schritte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

   

 

Die DSGVO und damit das EuGH-Urteil zum PrivacyShield 

sind nur anwendbar, wenn überhaupt personenbezogene 

Daten übermittelt werden. Daten sind nur personenbezogen, 

wenn sie Rückschlüsse auf menschliche Wesen zulassen. 

Betreffen die Daten etwa „nur“ Unternehmen (z.B. XY GmbH, 

Musterstraße 1, 11111 Musterhausen, info@xygmbh.de), sind 

weder die DSGVO noch das EuGH Urteil anwendbar.  

Übermittle ich überhaupt  

personenbezogene Daten? 

 

Ja 

Die Prüfung 

endet hier. 

Übermittle ich Daten, für die ich Verantwortlicher bin, an ein Unternehmen mit Sitz in den USA bzw. an 

ein Unternehmen, das die Daten an ein Unternehmen mit Sitz in den USA weiterübermittelt? 

Nein 

Nein Ja 



 

 

   

 

 

Die Prüfung 

endet hier. 

Ist das Daten empfangende US-Unternehmen im PrivacyShield-Framework gelistet? 

Nein Ja 

A) Beruft sich das US-

Unternehmen auf 

Standardvertragsklauseln? 

 

B) Beruft sich das US-

Unternehmen auf Binding 

Corporate Rules? 

 

C) Bietet das Unternehmen 

weder Variante a noch b? 

Fortsetzung 

Datenverarbeitung 

vorläufiger Stopp der 

Verarbeitung, 

anwaltliche Prüfung, 

Änderung der 

Datenschutzerklärung.

en 

vorläufiger Stopp der 

Verarbeitung, 

anwaltliche Prüfung, 

Rücksprache mit dem 

US-Unternehmen, 

Prüfung Artikel 49 

DSGVO 

anwaltliche 

Prüfung, 

insbesondere der 

bisherigen 

Rechtsgrundlage 

i.S.v. Artikel 44 

DSGVO 


